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Gemeinde Retschow 
Amt Bad Doberan-Land / Landkreis Rostock / Land Mecklenburg-Vorpommern 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr.5 
Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächenanlage auf ehemaliger Deponie Stülow 

 

Gemäß §3 Abs.2 BauGB werden zum o.g. Vorhaben wesentliche, bereits vorliegende 
umweltbezogene Stellungnahmen öffentlich ausgelegt.  

Behörde/ 
Träger öffentlicher Belange/Umweltverbände Stellungnahme vom 

Amt für Raumordnung und Landesplanung 23.07.2020 

Landkreis Rostock, Amt für Kreisentwicklung 13.08.2020 

Landkreis Rostock, Kreisordnungsamt, Brandschutzstelle 20.07.2020 

Landkreis Rostock, Untere Bodenschutzbehörde 27.07.2020 
Landkreis Rostock, Untere Naturschutzbehörde 
Umweltamt, SG Naturschutz/Landschaftspflege 06.08.2020 

Landkreis Rostock, Untere Immissionsschutzbehörde 17.07.2020 

Landkreis Rostock, Untere Wasserbehörde 16.07.2020 

Forstamt Bad Doberan 12.08.2020 

Deutsche Bahn AG 22.09.2020 

StALU MM 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Mittleres Mecklenburg 

11.08.2020 

WBV 
Wasser- und Bodenverband Hellbach-Conventer Niederung 15.07.2020 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
BUND-Gruppe Bad Doberan und Umgebung 10.08.2020 
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Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der geplanten Photovoltaikanlage 
keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs entstehen können. Sollte sich 
nach der Inbetriebnahme eine negative Beeinflussung für die Bahnanlagen herausstellen, so sind vom 
Bauherrn entsprechende Maßnahmen einzuleiten.

Bahngelände darf weder im noch über dem Erdboden überbaut werden. Das Betreten von Bahnanlagen 
(Bahngrund) ist grundsätzlich untersagt und bedarf im Einzelfall einer Genehmigung. In keinem Falle 
dürfen die Bahnanlagen ohne Genehmigung der DB Netz AG betreten werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit mit 
dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden muss.

Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. 
Bahneigene Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und dem 
Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn weiterhin zweifelsfrei 
und ohne Einschränkungen zu gewähren.

Das Planen, Errichten und Betreiben der geplanten baulichen Anlagen hat nach den anerkannten Regeln 
der Technik unter Einhaltung der gültigen Sicherheitsvorschriften, technischen Bedingungen und 
einschlägigen Regelwerke zu erfolgen. Der Eisenbahnbetrieb auf der angrenzenden Bahnstrecke darf 
weder behindert noch gefährdet werden.

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbesondere 
Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische 
Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen 
können.

Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der 
Gemeinde oder vom Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzusehen bzw. 
vorzunehmen.

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn. Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden 
Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb des Bauvorhabens 
abgeleitet werden können und sich auf Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine 
Haftung des Bauherrn ergeben.

Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den 
Satzungsbeschluss zu übersenden.

Für Rückfragen zu diesem Verfahren, die Belange der Deutschen Bahn AG betreffend, bitten wir Sie, sich 
an den Mitarbeiter des Kompetenzteams Baurecht, Herrn Christian Zielzki, zu wenden.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Bahn AG
DB Immobilien, Region Ost














